
 
 
 

Protokollauszug 
 

Sitzung Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen 

Status: öffentlich 

Datum 03.08.2017 
 
TOP 8. Übergangsregelung zum Sammelposten für das 

Haushaltsjahr 2017   
FA 3/2017 

 
StAR Oertelt erläutert, dass die KomHKVO rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft getreten 
sei. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2017 habe die Verwaltung die 
neuen Regelungen daher nicht berücksichtigen können. Daher schlage die Verwaltung vor, 
von der Übergangsregelung des § 63 Abs. 1 KomHKVO für das Haushaltsjahr 2017 
Gebrauch zu machen. 
 
Der Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen fasst folgenden 
Empfehlungsbeschluss an Verwaltungsausschuss und Rat: 
 
Beschluss 
 

Der Übergangsregelung gem. § 63 Abs. 1 KomHKVO, die §§ 45 Abs. 6 und § 47 Abs. 2 
GemHKVO bis zum 31.12.2017 anzuwenden, wird zugestimmt. 
 
Ab dem Haushaltsjahr 2018 sollen die neu gesetzten Wertgrenzen der KomHKVO 
angewendet werden. 
 
 
7 Stimme/n dafür - Stimme/n dagegen - Enthaltungen 
      
 
 

STADT NORDERNEY 
Der Bürgermeister 


